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§ 1 Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit einschließlich aller Prüfungen beträgt vier Semester. 2Der Umfang des Studiums 
beträgt einschließlich der Masterarbeit 120 Leistungspunkte*. 

§ 2 Hochschulgrad 

Nach bestandener Prüfung verleiht die Hochschule Osnabrück den Hochschulgrad „Master of Science“ 
(abgekürzt „M.Sc.“). 

§ 3 Masterarbeit 

(1) 1Zur Masterarbeit ist zugelassen, wer mindestens 80 Leistungspunkte, darunter alle Leistungen aus 
den dem ersten und zweiten Semester zugeordneten Modulen erworben und das Modul „Interdiszipli-
näres Projekt“ (10 LP) abgeschlossen hat. 2Über Ausnahmen entscheidet die Studiendekanin/der 
Studiendekan auf Antrag.  

(2) Das Thema der Masterarbeit kann von denjenigen Professorinnen und Professoren benannt werden, 
die in den Studiengang eingebunden sind.  

§ 4 Gesamtergebnis 

Zur Ermittlung der Gesamtnote werden die Noten der einzelnen Prüfungsleistungen entsprechend den 
zugeordneten Leistungspunkten der jeweiligen Module gewichtet.  

§ 5 Inkrafttreten  

Diese Ordnung tritt nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Hochschule Osnabrück mit Wirkung zum 
01.09.2020 in Kraft 

                                                
* Ein Leistungspunkt entspricht einem Arbeitsaufwand von 25 Stunden. 


